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Z E I e H E N E R K L Ä R UN G 
==============~=====~========== 

A) FESTSETZUNGEN 

Art der baul ichen Nu tzung (§ 9 Abs. 1 Nr . 1 BBauG) 

Al l gemeines Wohngebiet (§ 4 Bau NVO) 

Re i nes Wohngeb1e t (§ 3 Bau NVO) 

Maß de r bau l ichen Nu t z u ng ( § 9 Abs . 1 Nr. 1 BBauO) 

11, 1 Zah l de r Vo l l geschoss e als Höchst grenze 

0.3 Grundf lächenza hl 

Geschoßflächenzahl 

Bauwe ise I Baulinien I Baugrenzen (§ 9 Abs. ·1 Nr. 2 BBa uG) 
(und § 22 + 23 BauNVO) 

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

Baugrenze 

------, F1rstrichtungen 

t 
Ver kehrs flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BBauG) 

r l' ;' r I -I :-; i r 1 
I , .,- ~l~ .l : L l l 

,7.50 
/- _ . .,lL -
I I 

Straßenverkehrsflächen 

Öffentliche Parkflächen 

Straßenbeg leitgrün als Bestandteil von 
Verkehrsani. (§ 127 (2) 3 BBauG) 
Straßenbegrenzungslinie 

Unterteilung der Parkflächen 

Maßz ahlen 

Grünfl ä chen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BBauG) 

Öffentliche Grünflächen 

Kinderspielplatz 

Private Grünf lächen 

zu erhaltende Bäume 



-

/-...... 

( . ) 

~~ 
zu pflanzende Bäume 

S1cbttll.chen ai t lla8angaben 

Vor&ärten ait niederer 1 m hoher Dauer­
bepflanzun& mit zurückge­
setzten Einftiedungen. In der 
Bebauungsplanzeichnung ange-
gebene Großgehölze sind zu­
gelassen 

Sonstige .astsetZUQIID 

Flächen für Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BBauG) 

Abcrenzung unterschiedlicher Nutzung 
innerhalb eines Baugebietes 
(§ 16 Abs. 5 BauNVO) 

___ .. Grenze , des räumlichen Geltungsbe­
reiches des Bebauungsplanes 

* B) HINWEISE 

:=JDDC 

• 
• • 
--8--

(§ 9 Abs. 7 BBauG) 

Grenze des benachbarten Bebauungs­
planes "Ebnet" 

Vorhandene Hauptgebäude. 
Das Maß und die Art der baulichen 
Nutzung bei bestehenden Gebäuden 
bleibt unberührt • 

Vorhandene Nebengebäude. 
Das Maß und die Art der baulichen 
Nutzung bei bestehenden Gebäuden 
bleibt unberührt. 

Abzubrechende Gebäude 

Gebäude, die dem Denkmalschutz 
unterliegen 

Fahrtrichtungspfeil für Einbahnverkehr 

Bestehende Grundstücksgrenzen 

Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen 

~~ Höhenlinien mit Höhenangaben 

UNTERTEILUNG DER STRASSENFLÄCHEN 

"* zu den Fes tset zungen . 

:E~.:d~rw1ZiJ~ "t i:en~. Fdlr- und Le1tun0S-
1ili!~;;.]1§~~ htpn u beiastende Flac en 

( lOS" 1 'j f' .' .' ß ß a Jr; ) 



Die Stadt Lindau erläßt auf (~und ges § 2 Abs.l und 
des § 10 des BBauG vom 23. Juni 1960 (BGB1 I, Seite 
341) und des Gesetzes zur Änderung des BBauG vom 
18. August 1976 (BGBl, I, Seite 2221), des Art. 107 
der BayBO in der geltenden Fassung und des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in 
der geltenden Fassung, folgenden, mit Bescheid der 
Regierung von Schwaben vom .......... Nr ......... . 
genehmigten Bebauungsplan als Satzung: 

BEB A U U N G S P L A N 

§ 1 

Inhalt des Bebauungsplanes 

Für das Gebiet Dennenmoos gilt die vorliegende 
Bebauungsplanzetchnung vom 20.02.1978, zuletzt 
geändert am 13.11.1978, die zusammen mit nach­
stehenden Vorschriften den Bebauungsplan bildet. 

§ 2 

Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan umfaßt allgemeines Wohngebiet 
und reines Wohngebiet. 

§ 3 

Bauweise 

1) Im gesamten Planbereich gilt die offene Bauweise 
(§ 22 (2) BauNVO). 

2) Abweichend von Art. 6 BayBo (3) I, müssen die 
Abstandsflächen vor Wänden bei Gebäuden mit 
einem und mit zwei Vollgeschoasen mindestens 
4 m betragen. Dies gilt auch für die seit­
lichen Grundstücksgrenzen. 

§ 4 

Gestaltung der Gebäude 

1) Im gesamten Bebauungsplanbereich wersen SaStel­
dächer mit Dachneigungen zwischen 25 - 35 
und roter oder rotbrauner Farbe festgelegt. 
Garagen sind auch .it Flachdächern an den im 
Bebauungsplan ausgewiesenen Stellen zulässig. 
Die Dachneigungen der bestehenden Gebäude 
bleiben unberührt. 

2) Die Gebäudehöhe darf bei eingeschossigen Woh~ 
häusern max. 7,00 m nicht überschreiten. 

3) -Kniestöcke sind ausnahmsweiae bei geringfügiger 
Erweiterung bereits vorhandener Gebäude zur 
Anpassung an diese bis zu einer Höhe von .0 cm 
gestattet, gemessen an der Aussenwand der OK 
bis zur UK. Als geringfügig wird die Erweiterung 
um eine Raumtiefe bestimmt. 

4) Doppelhäuser, Hausgruppen und aneinandergebaute 
Garagen sind in allen äußeren Bauteilen als zu­
sammengehörige Gebäudeeinheit gegenseitig auf­
einander abzustimmen. 



5) Baustoffe und Anstriche in grellen Farben und 
glänzenden Oberflächen dürfen bei Außenflächen 
von Gebäuden nicht verwendet werden. 
Bei der Gestaltung der Fassaden, Gesimse, Balkon­
und FensterbrÜStungen sind vorrangig Holzver­
kleidungen zu verwenden. 

() I Bei den Gebäuden entlang der Schachener Straße sollen Fenster 'Ion 
Schlaträumen nicht an die Norduite gelegt werden. 

§ 5 

. Gar~e!a und ~b:e-!lgebäude 

Garagen sind innerhalb der in der Bebauungsplan­
zeichnung ausgewiesenen Flächen zu errichten und 
möglichst in die Hauskörper der Hauptgebäude und 
deren Dachform einzubeziehen. 

Nebengebäude sind '11Ur innerhalb der Baugrenzen 
zulässig und nur dann, wenn sie eine Nutzfläche 
von 20 qm nicht überschreiten uBd an die Garage 
angebaut werden. vJ . 

. Zwischen Garagentor und öffentlicher Verkehrsfläche 
muß ein Abstand von mindestens 5 • freigehalten 
werden. 

§ 6 

Einfriedungen 

Zur Einfriedung der Grundstücke sind nur Wildschutz­
zäune oder Maschendrahtzäune bis 60 cm Höhe zu-
lässig. Soweit Vorgartenflächen in der Bebauungs­
planzeichnung festgesetzt sind, dürfen Ein-
friedungen erst hinter diesen Flächen beginnen. nie 
Maschendrahtzäune sind mit lockeren Strauch- und 
Gehölzsruppen einzupflanzen. Anstelle von Maschendraht­
zäunen sind auch folgende Hecken zulässig: 
Berberitze, niedr. Cotoneasterarten, Spierstrauch 
und Eibe. 

, 
§ 7 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
Entsprechend § 155 a BBauG ist eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften bei dieser 
Satzun~ unbeachtlich. wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines 
Jahres seit Inkrafttreten dieser Satzung gegen­
über der Gemeinde' geltend gemacht wird. 



BEG R ; t N DUN G 

1) 

Grundgedanken der Planung sowie Art und Maß 
der baulichen Nutzung 

Der ' Bebauungsplan soll innerhalb seines Geltungs­
bereiches die städtebauliche Entwicklung ordnen, 
sowie die'bauliche und sonstige Nutzung der Grund­
stücke leiten. 

Aus den Voruntersuchungen für ein räumliches 
Stadtentwicklungskonzept und für den Flächen­
nutzunKSplan wurde die Überlegung abgeleitet, daß 
der Sicherung der im Geltungsbereich liegenden 
Grünflächen im Gesamtzusammenhang der inner­
städtischen Grünflächen und für deren Anbindu~g an 
die umgebende freie Landschaft besonderes Gewicht 
beizumessen i st. Dies gilt zum einen für den .. 
großen Grünzug im Süden des Geltungsbereiches, zum 
anderen für die Grünzone, die sich am östlichen 
Rand des Gebietes Degelstein nach Norden zieht . 

. Mit der Festsetzuni von landwirtschaftlich ge­
nutzten Grünflächen im unmittelbaren Anschluß 
an die unter Denkmalschutz stehenden landwirt­
schaftlichen Anwesen, scheint deren Erhaltung in 
der Zukunft durch die Sicherung der landwirt­
schaftlichen Nutzung am ehesten geWährleistet 
zu sein . . Am Rand der Grünzone wird eine Fläche für 
einen Kinderspielplatz vorgesehen. 
Die neue Bebauung an der Dennenmoosstraße paßt 
sich der bereits vorhandenen Bebauung entlang 
der 'Schachener Straße und der Bebauung an, die 
durch den neu zu erstelle.nden Bebauungsplan "Ebnet" 
der Gemeinde Bodolz vorgesehen wird. 

Der Bebauungsplan weist entlang der Dennenmoos- . 
straße und der Straße A insgesamt 14 neue Baugrund-

. stücke mit eingeschossiger Bebauung für Einzelhäuser 
und entlang der Schachener Straße 6 neue Grundstücke. 
für zweigeschossige Bebauung aus, wobei die Art 
und das Maß der baulichen Nutzung de. benachbarten 
Wohngebiet mit Landhauscharakter angepaßt wurde. 
Es sollen Wohngebäude für den Eigenbedarf der orts­
ansässigen Bevölkerung entstehen. 

Der Bebauungsplan wird im übrigen aus dem noch 
vorhandenen übergeleiteten Wirtschaftsplan bzw. 
dessen gleichzeitig vorge8ehener Ergänzung mit 
ErläuterunlSbericht entwickelt. Besonders wird 
darauf hingewiesen, daß diese Erweiterung mit den 
Zielen des derzeit in Aufstellung ~efindlichen 
Flächennutzungsplanes übereinstimmt. 
Es erscheint notwendig, den Bebauungsplan im 
Vorgriff auf den in Aufstellung befindlichen 
Flächennutzungsplan festzusetzen, um die land­
wirtschaftliche Nutzung der nicht zur Bebauung 
vorgesehenen Flächen rechtzeitig zu ~ichern. 



2) 

Erschließung 

Die Schachener Straße soll entsprechend dem Plan 
des Tiefbauamtes der Stadt Lindau auf eine Fahr­
bahnbrelte von 7,50 m alt beidseitigen Fußwegen 
von 1,50 m Breite ausgebaut werden. Der Linden­
hofweg soll im ö&tlichen Teil in seiner Breite 
bestehen bleiben, da die Alleebaumreihen erhalten 
bleiben sollen. Die nötige Ausfahrtsmöglichkeit aus da. 
Lindenhofweg wird durch die einspurige Ver~ 

. bindung Richtung Botel Bad Schachen und die 
dortige Einaündung in die 'Badstraße erfolgen. 

Zur ErsehlieSung des Deuen Wohngebietes wird die 
Dennenaoosstrasse ait der Sehaehener Straße ver­
bunden und im SÜdlichen Teil als Einbahnstraße 
aus~ewiesen. Die Straße A mit Wendeplatz am Ende 
bildet die Erschließung des westlichen Teiles de. 
neuen Baugebietes. Die bereits vorhandenen Fußwege, 
die das · ganze Gebiet durchziehen, werden ausgebaut 
und erweitert. 

3) 

Grünflä.chen 
Die Grünflächen- und Landschaftsgestaltung wurde 
ait eine. Landschaftsarchitekten besprochen und 
direkt in den Bebauungsplan eineearbeitet. 1m 
wesentlichen wurden hierbei einfriedungsfreie 
Vorgärten festgesetzt, da.it die Gebäudegruppen 
zur Straie hin nicht allzusehr durch starre 
Einfriedungen gestört, sondern vielmehr durch 

,lockere Bepflanzung eingerahmt sind • 
. Ansonsten sollen die privaten Grünflächen, die 

zum größten TeilObstanbauflächen sind, erha,lten 
bleiben. 



4) 

Statistische Ubersicht 

Größe der Planfläche insgesamt 

Nettowohnbauland 
(Gesalltf1äche der Wohnbaugrun'dstücke) 

öffentliche Verkehrsflächen und 
öffentliche Grünf1~chen (Spielplatz) 

12,10 ha 

4,81 ha 

1,48 ha 

5,81 ha p~ivate Grünflächen 

Bruttowohnungsdichte (ohne private 
Grünfläche) 60,01 EI ha 

, 126 WE x 3 '= 378 E (davon neu 28WEx3-S4E) 

Nettow9hnungsdichte 78,58 EI ha 

Übersch1ägige~ Kostenaufwand 

Di~ der Stadt bei Durchführung der im Planbereich 
vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen ent­
stehenden Kosten wurden überschlägig ermittelt und 
gliedern sich wie folgt auf: 

Gesamtkosten Anteil der Stadt 

Grunderwerb: 
Straßenbaukosten: 

VersorguniSanschlüsBe 
(werden durch 
Anschlußgebühren 
wieder 'voll erhoben) 

Gemeinschaftsanlage 

Gesamtbetrag 

DM, 185 000,- DM 65 000,-

DM 405 000,- DM 122 000,--

DM 346 000,-

DM 66 000,-

DM 1 002 QOO,-

DM 250 000,­

DM 6 000,- . 

DM 443 000,-

Lindau! B) t ~n 06.03 .1978 

X Vv ~'-' -' 
(Steurer) 

Oberbürgermeister 



, 
Verrahrensvermerke 

Der Entwurf de~ Beb~uungsplane8 wurde mit -der, 
Begründung gemäß § 2 -Abs . 6 8BauG vom .'.8~7~'.928. 
bis .• H· .B ;1.9Z 8 • • in Linda u öf fentlich ausgelegt. 

Li ndau (8) den 13 . 11.1978 &0 ~.~~.~ ..... . 
(Steure r) ­

Oberbürgermeis ter 

Die Stadt Lindau (8) hat m! t Bes chluß des Stad 
rates VOll •• • 1.1. ;1.1; 19.7~ •.. den Bebauungs plan gemä 
§ 10 8BauG als Satzung beschlossen. 

/ 

Lindau (8), den ••. l~.·!'; 1.9 J~ ••• • 

(Steurer) 
Oberbürgermeister 

Die Regierung von,~~~abeA hat den Beba~un~pl. 
mit Bescb,eid vom 11?,~(, -:1~1-~. Nr. 4-2a-;CJ-.-;q..19/. 
gemäß § 11 8BauG gene hmigt. 

.I/~ ( Augaburg, den ••. 44~ -j[j~ 



Die Geoe~gu-f.g gn Bebauunpplanes mit Begrün 
sind &1Il .9.0",.'111• 1 ortsüblich durch die 
Lindauer Zeitung kanntgegeben worden. 

Der Bebauungsplan ist daait nach § 12 Abs.3 
BBauG rechtsverbindlich. 

l 

den ••.•...•..•... 

(Steun.r) 
Oberbürgermeister 

·15,2 ,13 
Geändert gemä!\s 8esch.id · der Regierung vom Schwaben vom i4-.1.19909-
Nr.1,20 -I, -1,10 /78' 

(Steurerl 
Obubürgermlistu 
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